Satzung zur Erhebung von Kanalbaubeitragen fir den Anschluss
an das offentliche Schmutzwassernetz
der Stadt Pasewalk

(Kanalbaubeitragssatzung Schmutzwasser)

Auf Grund des 8 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBI. M-V S. 29, 890) zuletzt
geandert durch Gesetz vom 09. August 2000 (GVOBI. M-V S. 360) und der 88 2, 6, 8 und 10
des Kommunalabgabengesetztes (KAG) vom 1. Juni 1993 (GVOBI. M-V S. 522, 916), ge-
andert durch Gesetz vom 22. November 2001 (GVOBI. M-V S. 438) hat die Stadtvertretung
der Stadt Pasewalk in ihrer Sitzung am 28.11.02 folgende Satzung beschl ossen.

§1
Kanalanschlussbeitrag

(1) Die Stadt Pasewalk erhebt zur Deckung des Aufwandes fir die Herstellung der offent-
lichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung einen Beitrag (Kanalan-
schlussbeitrag).

(2) Zum Aufwand, der durch den Beitrag gedeckt wird, gehort der Aufwand fur die Her-
stellung der in 8 1 und 2 der Abwassersatzung der Stadt Pasewalk definierten offent-
lichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Mit dem Beitrag ist der
Aufwand fur die Herstellung des jeweils ersten Grundstiickanschlusses abgegolten.

(3) Zum beitragsfahigen Aufwand gehort nicht der Aufwand, der durch Leistungen und
Zuschisse Dritter gedeckt wird, sowie die Kosten fir die laufende Unterhaltung der
Einrichtung und Anteile an den allgemeinen Verwaltungskosten.

§2
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstiicke, die an die 6ffentliche Einrichtung zur

zentralen Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen werden kénnen und

a) fur die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut
oder gewerblich genutzt werden kénnen

b) fir die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach
der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen

c) wenn sie bebaut sind.

(2) Wird ein Grundstiick an die Schmutzwasseranl age tatsachlich angeschlossen, so unter-
liegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die V oraussetzungen des Abs. 1 nicht vor-

liegen.

(3 Grundstiick im sinne dieser Satzung ist grundsétzlich das Grundstiick im grundbuch-
rechtlichen Sinne. Mehrere selbststandig nicht baulich oder gewerblich nutzbare Grund-
stiicke gelten a's ein Grundsttick, wenn die Eigentiimer identisch sind und die Grund-
stticke nur in ihrer Gesamtheit baulich oder gewerblich nutzbar sind.



§3
Entstehung der Beitragspflicht

Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstiick an die o6ffentliche Einrichtung zur
zentralen Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen werden kann, frilhestens jedoch mit
Inkrafttreten der Satzung. Das heil3t, auch fur Grundstiicke die bereits vor Inkrafttreten dieser
Satzung eine Anschlussmoglichkeit hatten, entsteht die Beitragspflicht erst mit Inkrafttreten
dieser Satzung.

§4
Beitragsmafstab

(1) Der Schmutzwasserbeitrag wird fur die bevorteilte Grundstiicksflache unter Bertick-
sichtigung der Art und des Mal3es der Bebaubarkeit des Grundsttickes errechnet.

)

Als Grundstticksflache gilt:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

bei Grundstiicken, dieim Bereich eines Bebauungsplanes (B-Plan) liegen, die
gesamte im Plangebiet liegende Flache, wenn fir das Grundstiick eine bauliche
oder gewerbliche Nutzung festgesetzt i<t,

bei Grundstiicken nach Buchstabe a) die tiber die Grenzen des B-Planes hinaus-
reichen, auch die Flache auf3erhalb des Plangebietes, soweit diese Flache baulich
oder gewerblich genutzt werden kann,

bei Grundstiicken, fur die kein B-Plan besteht und die vollstandig innerhalb eines
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (8 34 BauGB) liegen, die Gesamtflache des
Grundstuickes,

bei Grundstiicken, die im Ubergangsbereich vom unbeplanten Innenbereich (§ 34
BauGB) zum Aufenbereich (8§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtflache des Grund-
sttickes, hochstens jedoch die Flache zwischen der Stral3e zugewandten Grund-
stiicksgrenze und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen. Liegt
das Grundsttick an mehreren Stral3en, so ist die Tiefenbegrenzung von jeder einer
Stral3e zugewandten Grundstlicksseite Uber die gesamte Grundstiicksbreite anzu-
setzen.

Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung tber die sich nach Buchstabe d)
ergebende Grenze hinaus, so ist die Grundstickstiefe mal3gebend, die durch die
hintere Grenze der baulichen Nutzung bestimmt wird. Die hintere Grenze der
baulichen Nutzung wird durch eine Uber die gesamte Grundstiicksbreite verlaufende
Parallele bezeichnet, welche die von der Stral3e zugewandten Grundstiicksseite am
weitesten entfernte Gebaudegrenze tangiert.

Bel Grundstiicken, die im Geltungsbereich einer Abrundungssatzung oder einer
AulBenbereichssatzung (8 34 Abs. 4; 8 35 Abs. 6 BauGB) liegen, geht in den Rand-
lagen des von der Abrundungssatzung oder Auf3enbereichssatzung umfassten Ge-
bietes die dort festgel egte Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles der
Tiefenbegrenzungslinie nach Buchstabe d) vor. Buchstabe ) gilt entsprechend.

bei Grundstiicken, bei denen im B-Plan eine sonstge Nutzung (z.B. as Friedhof,
Sportplatz, Griinflache) festgesetzt ist oder die im unbeplanten Innenbereich (8§ 34
BauGB) tatsachlich so genutzt werden, die Grundfléche der an die Einrichtung zur
Schmutzwasserbeseitigung anschlief3baren Gebaude geteilt durch die Grundflachen-
zahl 0,3. Beriicksichtigt wird hochstens die tatséchliche Grundstiicksgréfe. Die unter



3

(4)

©)

0)

Berlicksichtigung des Maf3es der Nutzung nach Abs. 3 ermittelte Flache wird den
betreffenden Gebauden dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweilsim gleichen
Abstand von den AulRenwanden der angeschlossenen oder anschlief3baren Gebaude
verlaufen. Bei Uberschreitung der Grundstiicksgrenze durch diese Zuordnung erfolgt
eine gleichmal3ige Flachenerganzung auf dem Grundsttick.

bei bebauten Grundstiicken im AuRenbereich (8 35 BauGB) die Grundflache der an
die Einrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung angeschlossenen Gebaude geteilt
durch die Grundflachenzahl 0,2 héchstens jedoch die tatséchliche Grundstiicksgrofe.
Die Regelungen zu Buchstabe g) Sétze 3 und 4 gelten entsprechend.

Zur Bertcksichtigung des unterschiedlichen Mal3es der Nutzung wird die Flache nach
Abs. 2 mit einem Vom-Hundert-Satz wie folgt bewertet:

a)
b)
c)
d)
€)

bei einer Bebaubarkeit mit einem V ollgeschoss 25 %
bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 40 %
bei einer Bebaubarkeit mit drel VVollgeschossen 55 %
bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen 70 %
bei einer Bebaubarkeit mit funf vollgeschossen 85 %

Als Zahl der Vollgeschosse gilt:

a)

b)

d)

soweit ein B-Plan besteht, die hier festgesetzt hdchstzuldssige Zahl der Vollge-

schosse,

soweit kein B-Plan besteht oder in einem B-Plan die Zahl der Vollgeschosse nicht

bestimmt ist:

- bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vorhandenen Vollgeschosse,

- bei genehmigten Vorhaben die Zahl der genehmigten Vollgeschosse,

- bei unbebauten Grundstiicken die Zahl der in der ndhren Umgebung Uberwiegend
vorhandenen V ollgeschosse,

bei Grundstiicken, auf denen nur Garagen (auf3er Tiefgaragen oder mehrgeschossige

Parkhauser) oder Stellplétze errichtet werden durfen, soweit bei Grundstticken, fir

dieim B-Plan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die auRerhalb von B-Plan

Gebieten tatséchlich so genutzt werden (z. B. Sport- und Festpldtze, Schwimmbader

oder Friedhofe) die Zahl von einem Vollgeschoss, sofern nicht im Einzelfall eine

grolere Geschossanzahl festgestellt werden kann.

bei Grundstiicken, die mit einem Kirchengebaude bebaut sind, wird das Kirchenge-

béude al's eingeschossig behandelt.

AlsVollgeschoss gelten ale Geschosse, die nach den Vorschriften der Landesbauord-

nung Mecklenburg-Vorpommern V ollgeschosse sind.

§5
Beitragssatz

Der Beitragssatz fur die Herstellung der 6ffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutz-
wasserbeseitigung betragt 2,58 EUR/m? bevorteilter Grundstticksflache.

§6
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides



)

©)

Eigentimer des Grundsttickes oder zur Nutzung des Grundsttickes dinglich Berechtigter
ist. Bei einem erbbaubelasteten Grundstiick ist der Erbbauberechtigte an Stelle des Ei-
gentimers Beitragsschuldner. Der Eigentimer eines Gebéaudes ist neben dem Pflichtigen
nach Satz 1 oder Satz 2 Beitragsschuldner, wenn das Eigentum an dem Grundsttick und
an dem darauf befindlichen Gebaude infolge der Regelung des § 286 des Zivilgesetz-
buches der DDR getrennt ist.

Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- oder Teileigentiimer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig.

Der Beitrag ruht als ¢ffentliche Last auf dem Grundsttick bzw. auf dem Erbbaurecht
oder sonstigen dinglichen Nutzungsrecht oder auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.

§7
Vorausleistung

Sobald mit der Durchfihrung einer Mal3nahme begonnen wurde, kann die Stadt Pasewalk
Vorausleistungen in Héhe von 80 % auf die voraussichtliche Beitragsschuld verlangen. Eine
Vorausleistung ist mit der endgultigen Beitragsschuld zu verrechnen. Die gezahlten Voraus-
leistungen werden von der Stadt Pasewalk nicht verzinst.
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§8
Falligkeit

Beitrége und V orausl eistungen werden durch Bescheid festgesetzt und werden einen
Monat nach Bekanntgabe des Bescheides féllig.

Der Schmutzwasserbeitrag kann durch Vereinbarung vor Entstehen der Beitragsschuld
im Ganzen abgel 6st werden. Der Ablésungsbetrag bestimmt sich nach der Hohe des
voraussichtlich entstehenden Beitrages.

89
Kostenersatz fir Grundsttcksanschllisse

Stellt die Stadt Pasewalk auf Antrag des Grundstiickseigentiimers fur ein Grundsttick
einen weiteren Grundstiicksanschluss im Sinne des 8§ 14 der Abwassersatzung her, so

hat der Grundstiickseigentiimer der Gemeinde die Aufwendungen fur die Herstellung in
der tatsachlich entstandenen Hohe zu erstatten. Zusétzliche Anschliisse sind auch die
Anschlisse, diesich in ihrer Lage dndern oder nach einer Teilung eines Grundsttickes,
fUr das die Beitragspflicht bereits entstanden war, zur abwasserseitigen Erschlief3ung des
neuen Grundstiickes erforderlich werden.

Das mal3 nach der Notwendigkeit der durchzufiihrenden Mal3nahmen legen die Stadit-
werke Pasewalk GmbH als Beauftragte des Trégers der 6ffentlichen Schmutzwasseran-
lage, der Stadt Pasewalk fest. Die Regelungen der Abwassersatzung der Stadt Pasewalk
gelten entsprechend.



(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der Mal3nahme. Die Mal3nahme
ist beendet, wenn der jeweilige Grundstiicksanschluss betriebsfertig hergestellt ist.

(4) Der Erstattungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekannt-
gabe des Bescheides féllig.
§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2003 in Kraft.

Pasawalk, 29.11.2002 gez. Dambach
Bilrgermeister - Siegd -



	Satzung zur Erhebung von Kanalbaubeiträgen für den Anschluss
	Entstehung der Beitragspflicht


